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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.2003

Norm

WEG 2002 §24 Abs3

WEG 1975 §13b Abs1a

MaklerG §6 Abs4

Rechtssatz

Der Begri7 des familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnisses in § 24 Abs 3 WEG 2002 wurde bewusst aus § 6 Abs

4 MaklerG entnommen, sodass auf das dort entwickelte Gesetzesverständnis zurückgegriffen werden kann.

Zweck der Regelung ist da wie dort die Vermeidung von Interessenkollisionen; der Geschäftsabschluss bzw das

Stimmverhalten soll von den Interessen des Geschäftspartners des Dritten und nicht von den Interessen des Maklers

bzw Stimmführers gesteuert sein.

Ob ein Interessenkon=ikt droht, hängt einerseits von der Intensität der Beziehung zwischen den in Rede stehenden

Personen, andererseits vom Zweck des Geschäftes ab. Es kommt dabei auf die Umstände des Einzelfalls an, die nach

wirtschaftlich sinnvollen und praktikablen Gesichtspunkten zu beurteilen sind.
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